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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

26.11.1985 

Geschäftszahl 

85/14/0076 

Rechtssatz 

Rückständige Sozialversicherungsbeiträge sind Schulden des betreffenden Beitragszeitraumes. Sie entstehen für 
den jeweiligen Beitragszeitraum keinesfalls nach dessen Ende. 


